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§ 1

Name, Sitz

Der Verein trägt den Namen „Bootsverein Obertrave e.V. Bad Oldesloe“. Er wurde im
Oktober 1933 gegründet und ist in das Register des Amtsgerichtes Bad Oldesloe unter
der Nr. 271 eingetragen. Der Sitz des Vereins ist Bad Oldesloe.

§ 2

Zweck

Der Zweck des Vereins ist:

1. Die Förderung des Kleinbootsverkehrs, insbesondere des Kanusports. Der
Satzungszweck wird verwirklicht durch die Errichtung von Sportanlagen, die
Anschaffung und Bereitstellung von Sportgeräten und die Förderung der
sportlichen Übungen und Leistungen der Mitglieder.

2. Die Förderung des Kleingartenwesens, die Gestaltung von Freizeit und
Erholung durch gärtnerische Betätigung, die umweltfreundliche Gestaltung von
Gartenanlagen, sowie die Gestaltung, Pflege und Sicherung der
Gemeinschaftsanlage nach dem Bundeskleingartengesetz.

§ 3

Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der
§§ 51 ff. der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos und verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

§ 4

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Bootsvereins Obertrave e.V. ist das Kalenderjahr.
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§ 5

Grundsatz

Der Bootsverein Obertrave e.V. lehnt Bestrebungen und Bedingungen parteipolitischer,
konfessioneller, wirtschaftlicher und ethnischer Art ab.

§ 6

Flagge, Abzeichen

Die Vereinsflagge zeigt ein diagonales weißes Kreuz auf blauem Feld. Von links nach
rechts ragt je ein weißer Keil so in das Feld hinein, dass die Seiten der Keile parallel zu
den Seiten des Kreuzes verlaufen. Das Vereinszeichen ist eine verkleinerte Darstellung
des Standers.

§ 7

Zusammensetzung

Der Verein setzt sich zusammen aus:

1. Ehrenmitgliedern,
2. ausübenden Mitgliedern,
3. jugendlichen Mitgliedern,
4. unterstützenden Mitgliedern.

Alle Mitglieder haben das Recht, das Bootshaus zu benutzen, an den gesamten
Veranstaltungen des Vereins und den Mitgliederversammlungen teilzunehmen, dabei
das Wort zu nehmen und Anträge zu stellen. Ausübende Mitglieder haben das 18.
Lebensjahr vollendet. Sie besitzen  das passive und aktive  Wahlrecht in der
Mitgliederversammlung.

Jugendliche Mitglieder sind ausübende Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben. Sie sind auf Mitgliederversammlungen ab der Vollendung des 16.
Lebensjahres stimm- und wahlberechtigt.
Jugendliche Mitglieder gehören der Jugendabteilung an, die ihr Vereinsleben unter
Anerkennung der jeweils gültigen Jugendordnung der Landessport- und
Kreissportjugend nach eigener Jugendordnung gestaltet. Auf einer zu diesem Zwecke
einzuberufenden Jugendversammlung wird der Jugendwart gewählt. Er gehört dem
Vorstand an und wird von der Mitgliederversammlung bestätigt.

Mitglieder können vom Vorstand aufgrund ihrer Verdienste für den Verein zu
Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder haben die Rechte der ausübenden
Mitglieder und sind von der Zahlung der Beiträge befreit.

Unterstützende Mitglieder nehmen nicht am aktiven Sport teil. Sie sind auf
Mitgliederversammlungen nicht wahl- und stimmberechtigt.
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Die Mitglieder, mit Ausnahme der unterstützenden, dürfen keinem anderen Oldesloer
Kanuverein (-Abteilung) als ausübende Mitglieder angehören. Jedes Mitglied ist
herzlich eingeladen, im Rahmen seines Könnens an den Veranstaltungen des Vereins
rege teilzunehmen. Jedes Mitglied ist verpflichtet, zur Erhaltung des Bootshauses, des
Vereinsgeländes und des Gemeinschaftshauses durch aktive Mitarbeit beizutragen.

Ausübende und jugendliche Mitglieder haben das Recht, vereinseigene Boote gemäß
der Fahrtenordnung zu benutzen.

§ 8

Aufnahme

Die Bewerbung um die Mitgliedschaft steht jedem offen. Gartenpächter dagegen kann
nur werden, wer seinen Wohnsitz in Bad Oldesloe oder in einem Umkreis von 13 km
von der Stadtgrenze hat. Die Bewerbung erfolgt durch Einreichung ausgefüllter
Aufnahmevordrucke. Die Aufnahmesuchenden stellen sich im Rahmen einer
Vorstandssitzung vor. Die Abstimmung über die Aufnahme erfolgt im erweiterten
Vorstand. Zur Aufnahme ist eine Mehrheit von mindestens 2/3 der abgegebenen
Stimmen erforderlich. Im Falle einer Ablehnung ist die Angabe von Gründen nicht
erforderlich. Ein Recht auf Aufnahme besteht nicht.

Mitglieder der Jugendabteilung werden durch den Vorstand aufgenommen. Ihr
Aufnahmeantrag ist von einem gesetzlichen Vertreter gegenzuzeichnen. Ansonsten
gelten für ihre Aufnahme die obigen Bestimmungen und hinsichtlich ihrer Rechte und
Pflichten diese Satzung.

§ 9

Ummeldung

Die Mitglieder haben das Recht, sich durch schriftliche Erklärung in eine andere Form
der Mitgliedschaft umzumelden. Die Ummeldung wird nur wirksam, wenn das Mitglied
die in § 7 festgesetzten Voraussetzungen für die neue Form der Mitgliedschaft erfüllt.
Für das zur Zeit der Ummeldung laufende Geschäftsjahr ist der Beitrag für ausübende
Mitglieder zu zahlen.

§ 10

Austritt

Der Austritt eines Mitgliedes aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Mitteilung an
den Vorstand, bei Jugendlichen durch den gesetzlichen Vertreter. Das austretende
Mitglied bleibt zur Zahlung des Beitrages bis Ende des Geschäftsjahres verpflichtet. Mit
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dem Zugehen der Austrittserklärung erlöschen die aus der Mitgliedschaft
entspringenden Rechte.

Mit dem Austritt aus dem Verein sind die ausgehändigten Schlüssel etc. unverzüglich
dem Vorstand zurückzugeben.

§ 11

Ausschluss

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden:

1. wenn es wiederholt mit Beitragszahlungen im Rückstand ist und auf eine
befristete Mahnung seitens des Vorstandes die Frist nicht einhält;

2. wenn es durch sein Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereins sich seiner
unwürdig zeigt, insbesondere wenn es das Ansehen des Vereins erheblich
geschädigt hat;

3. wenn es fortgesetzt gegen die Satzung, die Garten-, Bootshaus- oder
Jugendordnung oder gegen die Beschlüsse des Vorstandes oder der
Mitgliederversammlung verstößt.

Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des erweiterten Vorstands mit mindestens 2/3
der abgegebenen Stimmen.

Ein schriftlicher Einspruch gegen diesen Beschluss ist zulässig und muss vom
Ältestenrat innerhalb eines Monats nach Eingang des Einspruchs mit mindestens 2/3
der abgegebenen Stimmen entschieden werden. Mit dem Ausschluss erlöschen die
Mitgliederrechte. Der Mitgliederbeitrag ist für das laufende Geschäftsjahr zu entrichten.

§ 12

Der Vorstand

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem

1. ersten Vorsitzenden,
2. zweiten Vorsitzenden,
3. Kassenwart.

Der erweiterte Vorstand besteht aus den Genannten, dem

4. Schriftführer,
5. Gartenwart,
6. Bootshauswart,
7. Jugendwart,
8. Sportwart.
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Bei der männlichen Form ist jeweils die weibliche Form mitgemeint.

Außerdem kann die Jahresmitgliederversammlung bestimmen, dass für zwei Jahre
weitere  Vorstandsmitglieder gewählt werden, deren Ämter vom Vorstand bestimmt
werden. Die Vorstandsmitglieder müssen ausübende Mitglieder sein.

Der Vorstand leitet die Geschäfte des Vereins und verwaltet das Vereinsvermögen. Er
setzt die Bootshaus-, Garten- und Fahrtenordnung sowie die Geschäftsordnung des
Vorstandes fest und bestätigt die Jugendordnung. Der Erste Vorsitzende, der Zweite
Vorsitzende und der Kassenwart sind einzeln berechtigt, den Verein nach außen
gerichtlich zu vertreten. Urkunden, welche den Verein verpflichten, müssen jeweils von
zwei Angehörigen des Vorstandes im Sinne des § 26 BGB unterzeichnet werden.

Die Einberufung der Vorstandssitzungen ist an keine Frist und Form gebunden. Der
Vorstand beschließt, außer den Fällen der §§ 11 und 19, mit einfacher
Stimmenmehrheit seiner anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Versammlungsleiters.

Die Vorstandsmitglieder werden in der Jahresmitgliederversammlung auf 2 Jahre
gewählt. 1. Vorsitzender, Kassenwart und Gartenwart werden in ungeraden
Kalenderjahren, 2. Vorsitzender, Schriftführer, Bootshauswart und Sportwart in
geraden Kalenderjahren gewählt.

Mitglieder des Vorstands im Sinne des §26 BGB sind einzeln und geheim zu wählen.
Die weiteren Vorstandsmitglieder können im Block und/oder in offener Abstimmung
gewählt werden. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat.
Wird dieses Ergebnis nicht im ersten Wahlgang erzielt, so finden Stichwahlen zwischen
den Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen, statt.

Auf andere Kandidaten in der Stichwahl abgegebene Stimmen sind ungültig. Eine
Wiederwahl ist zulässig. Die alten Vorstandsmitglieder bleiben im Amt, bis die neuen
Mitglieder gewählt sind.

Scheidet im Laufe des Geschäftsjahres ein Vorstandsmitglied aus, so findet in der
nächsten Mitgliederversammlung für den Rest der Amtsdauer eine Ersatzwahl statt.
Zwischenzeitlich übernimmt ein anderes Vorstandsmitglied das Amt des
Ausscheidenden.

Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder wird nicht vergütet; ihnen werden lediglich
Auslagen ersetzt.

§ 13

Kassenprüfer

Für die Kassenprüfung stehen jeweils zwei Kassenprüfer sowie ein stellvertretender
Kassenprüfer zur Verfügung. Die zwei Kassenprüfer haben die Aufgabe, die Führung
der Vereinskasse zu überprüfen. Sie nehmen zu diesem Zweck zu jeder Zeit,
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mindestens aber am Schluss des Geschäftsjahres, Einsicht in die Bücher und Belege
und berichten in der Jahresmitgliederversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung.
Jedes Jahr scheidet ein Kassenprüfer aus und wird durch den bisherigen
stellvertretenden Kassenprüfer ersetzt. An dessen Stelle wird jährlich ein neuer
stellvertretender Kassenprüfer gewählt. Dies beinhaltet, dass jeder Kassenprüfer für
die Dauer von drei Jahren gewählt ist.

Die Tätigkeit der Kassenprüfer wird nicht vergütet; ihnen werden lediglich Auslagen
ersetzt.

§ 14

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, welche
nicht zu den Befugnissen des Vorstandes oder des Ältestenrates gehören.
Mitgliederversammlungen sind die Jahresmitgliederversammlung und die
außerordentliche Mitgliederversammlung. Die Jahresmitgliederversammlung findet
alljährlich im 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres statt und muss folgende
Tagesordnungspunkte enthalten:

1. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
3. Kassenbericht durch den Kassenwart
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Kassenwarts
5. Jahresbericht sonstiger Vorstandsmitglieder
6. Entlastung des Vorstandes
7. Vorstandswahl
8. Wahl des stellvertretenden Kassenprüfers
9. Wahl des Ältestenrats (alle 2 Jahre)
10. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr
11. Verschiedenes

Außerordentliche Mitgliederversammlungen beruft der Vorstand nach seinem
Ermessen ein. Er ist zu deren Einberufung innerhalb 14 Tagen verpflichtet, wenn
mindestens 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe des Grundes schriftlich
eine Versammlung beantragen.

Jede Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Die Einberufung
bedarf der Schriftform (Brief oder E-Mail) und muss mindestens 14 Tage vorher
erfolgen.

Die Mitgliederversammlungen werden von dem 1. Vorsitzenden oder bei Verhinderung
von dem 2. Vorsitzenden geleitet. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden
mit Ausnahme der Fälle der §§ 19 und 20 mit einfacher Mehrheit der an der
Abstimmung teilnehmenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters oder bei geheimer
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Abstimmung das Los. Über die Verhandlungen jeder Mitgliederversammlung ist ein
Protokoll aufzunehmen, welches vom Versammlungsleiter und dem Verfasser der
Niederschrift zu unterzeichnen ist. Das Protokoll liegt bis zur nächsten
Mitgliederversammlung im Gemeinschaftshaus aus.

§ 15

Kasse

Die Verwaltung der Kasse obliegt dem Kassenwart. Dessen Vertretung regelt der
Vorstand. Entlastung erteilt die Jahresmitgliederversammlung. Dem Kassenwart kann
ein Mankogeld in Höhe von 1‰ der Jahreseinnahmen gewährt werden.

§ 16

Beiträge

Die Mitglieder, mit Ausnahme der Ehrenmitglieder, sind zur Zahlung von Beiträgen
verpflichtet. Die ausübenden und die jugendlichen Mitglieder zahlen  bei ihrem Eintritt
zusätzlich eine Aufnahmegebühr.

Die Höhe der Beiträge und der Aufnahmegebühr werden durch die
Mitgliederversammlung festgesetzt. Die Beiträge sind am 30.04. eines jeden Jahres für
das laufende Geschäftsjahr fällig. Rückständige Beträge sind nach dem 30.05. des
laufenden Geschäftsjahres mit einem durch die Jahresmitgliederversammlung
festgesetzten Aufgeld einzuziehen. Die Beiträge sollen entsprechend den Formen der
Mitgliedschaft abgestuft werden. Neben den ordentlichen Beiträgen können von der
Mitgliederversammlung festgesetzte Umlagen als außerordentliche Beiträge erhoben
werden.

Mitgliedern, die kein eigenes Einkommen haben oder deren Wirtschaftslage nicht
günstig ist, kann der Vorstand auf deren schriftlichen Antrag die Beiträge stunden,
jedoch keine Schuld erlassen.

Bei Mitgliedern, die gemäß § 9, Abs. 1-3 vom Vorstand ausgeschlossen wurden,
entscheidet der Vorstand, ob noch offene Forderungen weiterhin aufrechterhalten
werden.

Jedes Mitglied ist zur Leistung von Arbeitsdienst verpflichtet. Näheres regelt die
Gartenordnung des Vereins.

§ 17

Ältestenrat

Der Ältestenrat ist dazu bestimmt, den Mitgliedern und dem Vorstand bei
Ehrenangelegenheiten oder sonstigen persönlichen Angelegenheiten, welche das
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Vereinsinteresse berühren, beratend zur Seite zu stehen. Der Ältestenrat erstellt in
solchen Angelegenheiten nach Anhören der Beteiligten dem Vorstand ein Gutachten
und gibt eine Empfehlung für das weitere Handeln.

Der Ältestenrat besteht aus drei Mitgliedern. Sie werden von der
Jahresmitgliederversammlung  alle zwei Jahre gewählt. Für jedes Mitglied des
Ältestenrates ist ein Stellvertreter zu wählen.

§ 18

Haftung

Das Eigentum  des Vereins und das Boots- und Garteneigentum seiner Mitglieder
unterstehen der Obhut aller Mitglieder. Für entstandene Schäden hat der Urheber
Ersatz zu leisten.

§ 19

Satzungsänderungen

Anträge des Vorstandes auf Änderung der Satzung können nur zur
Jahresmitgliederversammlung gestellt und auf derselben beraten werden. Anträge
können auch von mindestens 50 % der stimmberechtigten Mitglieder eingebracht
werden und müssen gegebenenfalls auf einer besonders einzuberufenden
außerordentlichen Mitgliederversammlung beraten werden. Der wesentliche Inhalt der
Anträge muss den Mitgliedern mit der Einladung bekanntgegeben werden. Die
Mitgliederversammlung beschließt mit 2/3 Mehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder.

§ 20

Auflösung des Vereins

Wird von 3/4 der ausübenden Mitglieder die Auflösung des Vereins beantragt, so hat
der Vorstand innerhalb von 14 Tagen eine außerordentliche Mitgliederversammlung
einzuberufen. Der Antrag darf nicht früher als eine Stunde nach Eröffnung dieser
Versammlung zur Abstimmung gebracht werden und gilt nur dann als angenommen,
wenn 9/10 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dafür stimmen. Der Antrag
bedarf einer zweiten Lesung, die nicht früher als 14 Tage nach der ersten Lesung
vorgenommen werden darf.

Im Falle der Auflösung ist der Verkauf des Vereinseigentums durch 3 von der
Versammlung zu beauftragende Mitglieder vorzunehmen. Der Erlös fällt an die
Vereinskasse. Das nach der Abwicklung vorhandene Vereinsvermögen ist aktenkundig
und kassenmäßig festzuhalten und der Stadt Bad Oldesloe mit der Bestimmung zu
übergeben, dass es nur für gleichartige sportliche Zwecke verwendet werden darf.
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Die Neufassung der Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung vom 06. März
2015 beschlossen.

gez. gez. gez.

Rolf Erdorf Thorsten Meyer Ulrich Hobus

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Kassenwart



12

Hausordnung für das Gemeinschaftshaus

§ 1

Das Gemeinschaftshaus steht ausschließlich den Vereinsmitgliedern und deren Gästen
zur Verfügung. Jugendliche dürfen das Gemeinschaftshaus nicht mieten. Vereinen und
Clubs wird es nicht zur Nutzung überlassen.

§ 2

Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, das Gemeinschaftshaus in einem einwandfreien
Zustand zu erhalten. Nach jeder Benutzung ist es bis 11:00 Uhr des Folgetages sauber
zu  hinterlassen.

§ 3

Die Einrichtung ist schonend zu behandeln und ihrem Zweck entsprechend zu
benutzen. Jede Beschädigung ist dem Vorstand zu melden, der über Maßnahmen zur
Schadensregulierung entscheidet.

§ 4

Die Termine für Privatnutzung müssen in den im Gemeinschaftshaus ausliegenden
Kalender eingetragen werden! Wollen mehrere Mitglieder den Raum an einem Tag
nutzen, entscheidet der Gartenwart! An- und Abmeldung (Übernahme und Übergabe
des Hauses, sowie die Benutzung von Geschirr und anderem Inhalt des
Gemeinschaftshauses) beim Gartenwart.

§ 5

Die Gebühr für die Privatnutzung ist vor der Benutzung auf das Konto des Bootsvereins
einzuzahlen.

§ 6

Unrat und Leergut müssen sofort nach der Veranstaltung aus dem Haus und vom
Vereinsgelände entfernt werden, das Haus und die sanitären Anlagen sind sauber und
aufgeräumt zu hinterlassen.
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§ 7

Durch die Bebauung der Heimstraße grenzt unser Gartengelände an ein Wohngebiet.
Diese Tatsache sollte alle Mitglieder des Bootsvereins bei An- und Abfahrt mit
Kraftfahrzeugen und bei der Benutzung des Gemeinschaftshauses beachten. Die
Geschwindigkeitsbegrenzung von 7 km/h ist zu beachten!

§ 8

Private Veranstaltungen von Vereinsangehörigen unterliegen den
Lärmschutzbestimmungen für Wohngebiete, z. B.: Musik auf Zimmerlautstärke,
besonders nach 22:00 Uhr!

§ 9

Teilnehmern an privaten Feiern stehen nur 2 Parkplätze zur Verfügung; um massierten
Verkehrslärm zu vermeiden, gibt es weitere in der Heimstraße.

§ 10

Verstöße gegen die Hausordnung können zum Ausschluss aus dem Verein führen!
Beschwerden und Verstöße werden vom Ehrenausschuss geprüft und können eine
Benutzungssperre für das Gemeinschaftshaus und den Ausschluss nach sich ziehen.

Der Vorstand
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Jugendordnung

§ 1

Die Interessen der Jugend des Vereins werden vom Jugendausschuss
wahrgenommen, und zwar:

a) in allgemeinen und grundsätzlichen Angelegenheiten der Jugendarbeit und der
Jugendpflege

b) bei überfachlichen oder gemeinsamen sportlichen Interessen.

§ 2

Die Zusammensetzung des Jugendausschusses regelt diese Ordnung in der
Verbindung mit der Vereinssatzung.

Dem Jugendausschuss sollten mindestens angehören:

1. Der Jugendwart

2. Der stellvertretende Jugendwart

3. Beisitzer
(evtl. Spartenjugend- bzw. Abteilungsjugendleiter)

§ 3

Träger der sportlichen Betätigung der Jugendlichen im Verein sind die sportfachlichen
Abteilungen.

§ 4

Die Aufgaben des Jugendausschusses sind:

a) Betreuung der Jugendlichen auf allen Gebieten

b) Die Wahrnehmung kultureller Belange

c) Pflege der Gemeinschaft und Förderung jugendgemäßer Geselligkeit

d) Herstellung enger Verbindungen zu den Eltern der Jugendlichen, den Schulen,
anderen Jugendorganisationen, dem Stadt-/Kreisjugendring und den Organen
der öffentlichen und freien Jugendhilfe.
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§ 5

Der Jugendausschuss kann bei Verfehlungen von Jugendlichen insbesondere gegen
die Interessen des Vereins bei dem Gesamtvorstand den Antrag stellen, Maßnahmen
im Sinne der Vereinssatzung zu ergreifen.

§ 6

Der Jugendausschuss beruft mindestens ein Mal im Jahr vor der Hauptversammlung
die Jugendversammlung ein. Alle 10-25 Jahre alten Mitglieder sind hierzu einzuladen.
Bei dieser Versammlung erstattet der Ausschuss einen Jahresbericht über die
Jugendarbeit im Verein.

Die Jugendversammlung wählt den Vereinsjugendwart und die Ausschussmitglieder für
die Dauer von jeweils zwei Jahren.

§ 7

Einberufung der Jugendversammlung erfolgt nach der Vereinssatzung.

Die Jugendordnung tritt gemäß Beschluss der Jugendversammlung vom 12.03.1981 in
Kraft.
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Bootshausordnung

§ 1

Jeder Bootsinhaber ist verpflichtet, das Bootshaus, insbesondere den ihm
zugewiesenen Lagerplatz, sowie das Bootshausgelände in einem ordentlichen,
sauberen Zustand zu halten. Wer diesbezüglich wiederholten Ermahnungen des
Bootshauswarts nicht Folge leistet, hat mir dem Ausschluss aus dem Verein zu
rechnen.

Wer Anlagen, Bootshaus, Gemeinschaftshaus oder das dazugehörige Zubehör
absichtlich beschädigt, verliert die Vereinsmitgliedschaft.

§ 2

Die Motoreinlagerung und die Lagerung von leicht brennbaren Stoffen (Feuerklasse III)
im Bootshaus ist verboten. Es darf nur ausgesprochenes Bootszubehör gelagert
werden.

§ 3

Wer ohne Zustimmung der Eigentümer Boote, Bootszubehör oder im Bootshaus
abgestellte Sachen benutzt oder beschädigt, kann durch Beschluss des Vorstandes
aus dem Verein ausgeschlossen werden.

Jedes Mitglied verliert durch Diebstahl die Vereinsmitgliedschaft.

§ 4

Wintereinlagerung der Boote vom 1. Oktober bis zum 30. April einschließlich.

§ 5

Das Boot, das mehr als ein Jahr lang nicht genutzt worden ist, erhält vom
Bootshauswart einen Lagerplatz unter der Decke oder auf den obersten Stützen des
Bootshauses. Der Eigentümer ist zur Duldung verpflichtet. Wer sich einer berechtigten
Umlagerung widersetzt, hat mit Ausschluss zu rechnen.
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§ 6

Für Boote, die im Bootshaus des Vereins lagern, ist eine Bootslagerungspacht zu
zahlen. Boote, die ganzjährig im Garten aufbewahrt werden, sind gebührenfrei.
Voraussetzung ist aber, dass das Boot angeschlossen ist.
 

§ 7

Die Erteilung des Bootslagerplatzes ist jederzeit vom Vorstand widerruflich.

§ 8

Die Tatsache, dass die Zufahrt zum Vereinsgelände ein öffentlicher Wanderweg ist,
erfordert von allen Benutzern ein äußerst rücksichtsvolles Verhalten.

Das Befahren der Zufahrt außerhalb und innerhalb des Vereinsgeländes ist nur im
Schritttempo erlaubt. Jede Lärm- und Staubentwicklung, sowie Gefährdungen von
Fußgängern, ist zu vermeiden. Zuwiderhandlungen werden nach zweimaliger Mahnung
mit dem Ausschluss geahndet. Mitglieder tragen die Verantwortung für ihre Gäste.

§ 9

Das Befahren aller Altarme der Ober- und Untertrave ist verboten. Folgende
Wildschongebiete und die anliegenden Bewaldungen in Richtung Sühlen von der
Glockenkuhle bis ca. 150 Meter vor der Pulverbeek (Sonnebucht) rechtes Ufer und
Ende Nütschauer Wald bis zur Brücke Sühlen linkes Ufer dürfen nicht betreten werden.

Angeln bedarf einer besonderen Genehmigung des Oldesloer Sportfischervereins.

§ 10

Das Aushändigen von Vereinsschlüsseln an Nichtmitglieder ist verboten. Bei Austritt
sind die Vereinsschlüssel unverzüglich und unaufgefordert an den 2. Vorsitzenden
abzugeben.

(Stand: 2015)
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Gartenordnung

§ 1

Jeder Garteninhaber ist verpflichtet, den ihm zugeteilten Garten in einem sauberen,
ordentlichen Zustand zu halten. Wer zwei Mal im Jahr eine Aufforderung zur richtigen
Pflege seines Gartens nicht befolgt, muss mit Kündigung seiner Vereinsmitgliedschaft
rechnen.

Rasenflächen (höchstens 1/3 der Gesamtfläche) müssen vor der Saatreife aller darin
vorkommenden Gräser und Kräuter gemäht werden.

Ökologischer Anbau beinhaltet nicht die freie Ausbreitung von Wildkräutern, die als
Nahrung nicht verwertbar sind. Ökologischer Anbau ist das sinnvolle
Zusammenpflanzen verschiedener Naturpflanzen bzw. die Einhaltung von Fruchtfolgen
zur Verhinderung von Schädlingsbefall.

Der Garten soll sowohl in den Gemüseanbauflächen als auch in den Blumenbeeten
stets sauber gejätet sein. Der Einsatz von chemischen Schädlings- und
Unkrautvernichtungsmitteln ist verboten.

Düngungen sind, sofern überhaupt erforderlich, generell nur mit organischen Mitteln
vorzunehmen.

Zierteichanlagen bis zu einer Größe von 15 qm sind zulässig.

Zur Anlage der Teichanlagen sind entweder Lehm-Tondichtungen oder geeignete
Folien zu verwenden.

§ 2

Jeder Garteninhaber ist verpflichtet, entlang des Hauptweges eine Hecke (bis 100 cm
hoch) zu pflanzen und ein Blumenbeet anzulegen.

§ 3

Jeder Garteninhaber ist verpflichtet, den Hauptweg, das Traveufer, die Böschung und
den Gartenzaun beiderseitig sauber zu halten und zu pflegen. Dazu gehört auch der
Rasenschnitt des Hauptweges.

§ 4

Die Verunreinigung der Trave ist verboten. Zuwiderhandlungen werden mit dem
Ausschluss geahndet.
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§ 5

Obstbäume sind nur in der Mitte der Parzelle anzupflanzen. Lebende seitliche Hecken
(bis zu 100 cm hoch) sind mindestens 70 cm, Sträucher 100 cm von der Seitengrenze
anzubauen.

Heckenbögen über Gartenpforten sind zulässig. Die erforderlichen Pflegemaßnahmen
sind ordnungsgemäß durchzuführen. Auf den notwendigen Vogelschutz ist zu achten.

Buchsbaum ist von der Höhen- bzw. Seitenbegrenzung nicht betroffen. Anpflanzungen
von Ziersträuchern, Hecken und Bäumen sind generell standortgerecht vorzunehmen.

Hilfestellungen gibt hierbei die Anlage – Empfehlungsliste – und der Gartenwart.

§ 6

Wenn durch übermäßigen Baumwuchs die nachbarlichen Parzellen in Mitleidenschaft
gezogen werden, ist der Garteninhaber verpflichtet, den störenden Baumbestand zu
roden. Bei Unstimmigkeiten entscheidet der Vorstand.

§ 7

Bei Diebstahl erfolgt Ausschluss aus dem Verein.

§ 8

Bei Bauarbeiten jeder Art (Lauben, Schuppen, Gewächshäusern usw. bei Neubau und
Veränderungen an vorhandenen Bauten) ist vor Baubeginn dem Vorstand eine
Baubeschreibung mit Skizze einzureichen. Baubeginn ist erst nach Genehmigung
durch den Vorstand gestattet. Zuwiderhandlungen werden mit sofortigem Ausschluss
geahndet.

Jeder Laubeninhaber ist verpflichtet, seine Laube in einem Zustand zu halten, der die
bauliche Substanz auf Dauer sichert. Wer zwei Mal in Folge der Aufforderung zur
Instandsetzung seiner Laube nicht nachkommt, kann mit der Kündigung seiner
Vereinsmitgliedschaft rechnen.

§ 9

Der Betrieb von Motorrasenmähern, Motoren für Wasserpumpen sowie alle
Tätigkeiten, die mit einer erheblichen Lärmbelästigung der Nachbarn verbunden sind,
sind generell von sonnabends 12:00 Uhr und ganztägig an allen Sonn- und Feiertagen
verboten.

An allen Tagen ist eine Mittagsruhe von 13:00 bis 15:00 Uhr einzuhalten.



20

§ 10

Pflanzliche Abfälle sind zu kompostieren und die organische Substanz dem Boden
zuzuführen.

Das Abbrennen von Gartenabfällen etc. ist generell verboten.

Unrat und Gerümpelablagerungen in Kleingärten sind nicht erlaubt. Die Lagerung von
Materialien jeglicher Art außerhalb des Gartens darf nichts zur Behinderung anderer
oder Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des Vereins führen. Deshalb ist die nur
bis zu einer Höchstdauer von 8 Stunden unter Beachtung der üblichen
Sicherheitsvorschriften gestattet.

§ 11

Radio- und Fernsehgeräte sind so einzustellen, dass die Nachbarn die Lautstärke nicht
als störend empfinden.

§ 12

Angeln bedarf einer besonderen Genehmigung des Oldesloer Anglervereins.

§ 13

Die Kündigung eines Gartens seitens des Inhabers hat bis zum 30. September, die
Räumung bis 01. November des Jahres zu erfolgen. Gekündigt werden kann nur
schriftlich an den Vorstand (siehe auch § 10 der Vereinssatzung).

§ 14

Der verpachtete Garten kann aufgrund eigener Kündigung, Kündigung durch den
Verein (vertreten durch den Vorstand) oder den Tod des Pächters aufgegeben werden.

Danach fällt der Garten in dem vorhandenen Zustand, einschließlich der Laube an den
Verein zurück.

Über eine Entschädigung für geschaffene Anpflanzungen oder Anlagen kann er sich mi
einem vom Verein bestimmten Nachfolger verständigen.

Über die Höhe der möglichen Entschädigung bei Kündigung durch den Verein
entscheidet der Ältenstenrat.

Fordert der Gartenpächter eine zu hohe Entschädigung, haben alle Parteien das
Recht, den Vorstand anzurufen.

Der Vorstand wird den Ältestenrat mit der Ermittlung des Entschädigungswertes
beauftragen. Alle Parteien unterwerfen sich der Entscheidung des Ältestenrates.
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Gegenüber dem Verein besteht, auch wenn kein Nachfolger unmittelbar zur Verfügung
steht, kein Recht auf Entschädigung. Davon abweichende Regelungen werden mit dem
Vorstand abgestimmt.

Sofern innerhalb einer Frist von 6 Monaten kein Nachfolger für den Pachtgarten zur
Verfügung steht, muss der ehemalige Pächter sein Anpflanzungen und Aufbauten in
angemessener Frist nach Aufforderung auf eigene Kosten entfernen. Für den
notwendigen Zeitraum wird ihm in Absprache mit dem Vorstand der Zugang zum
Gartengelände ermöglicht.

§ 15

Jedes ausübende Mitglied, mit Ausnahme von Rentnern und Schwerbeschädigten, ist
verpflichtet, an einem Arbeitsdienst pro Jahr teilzunehmen. Bei unentschuldigtem
Fehlen und Nichtableistung der Stunden ist ein Ersatzgeld in Höhe von 50,- Euro fällig.
Das Ersatzgeld wird mit der nächsten Jahresrechnung in Rechnung gestellt.

§ 16

Für Wildschäden übernimmt der Verein keine Haftung.

§ 17

Die Tatsache, dass die Zufahrt zum Vereinsgelände ein öffentlicher Wanderweg ist,
erfordert von allen Benutzern ein äußerst rücksichtsvolles Verhalten.

Das Befahren der Zufahrt außerhalb und innerhalb des Vereinsgeländes ist nur im
Schritttempo erlaubt (max. 7 km/h). Jede Lärm- und Staubbelästigung, sowie
Gefährdungen von Fußgängern, ist zu vermeiden. Zuwiderhandlungen werden nach
zweimaliger Mahnung mit dem Ausschluss geahndet. Mitglieder tragen die
Verantwortung für ihre Gäste.

§ 18

Das Aushändigen von Vereinsschlüsseln an Nichtmitglieder ist verboten. Bei Austritt
sind die Vereinsschlüssel unverzüglich und unaufgefordert an den Vorstand
zurückzugeben.

(Stand: 2015)


